Dienstanweisung
für die Vergabe von Lieferungen und Leistungen nach den Bestimmungen 
der Landeshaushaltsordnung und der Verdingungsordnung für 
Leistungen / Teil A -VOL/A- (ausgenommen Bauleistungen)
Geltungsbereich:
Diese Dienstanweisung gilt nicht für die Medizinische Fakultät und / das Klinikum.

Grundsätze der Vergabe: 

Leistungen sind in der Regel im Wettbewerb zu vergeben. Wettbewerbsbeschränkende und unlautere Verhaltensweisen sind zu bekämpfen. Die Teilnehmer an einem Verfahren sind gleich zu behandeln. Mittelständische Interessen sind vornehmlich durch die Teilung der Aufträge in Fach- und Teillose angemessen zu berücksichtigen. Aufträge werden an fachkundige, leistungsfähige und zuverlässige Unternehmen vergeben; andere Anforderungen dürfen an Auftragnehmer nur gestellt werden, wenn sie durch Bundes- oder Landesgesetz vorgesehen sind. Der Zuschlag ist auf das wirtschaftlichste Angebot zu erteilen. Die Unternehmen haben Anspruch darauf, daß der Auftraggeber die Bestimmungen über das Vergabeverfahren einhält. 

Anwendungsbereich:
Diese Regelungen gelten für die Vergabe von Lieferungen und Leistungen (Lieferaufträge sind Verträge zur Beschaffung von Waren, die insbesondere Kauf oder Leasing, Miete oder Pacht mit und ohne Kaufoption betreffen. Zur Wertermittlung von Miet- und Leasingverträgen ist der jährliche Gesamtauftragswert maßgebend.)

Ausgenommen sind: Beschaffung von Büchern, Zeitschriften und bibliothekarischen Informationsmitteln (zentrale Beschaffung durch die Universitätsbibliothek).

A. Vergabearten nach der VOL/A

Nachstehend werden die Vergabearten der VOL/A beschrieben, die bei der Vergabe von Aufträgen vorgeschrieben sind (§ 3 VOL/A i. V. m. Wertgrenzenerlaß des Wirtschaftsministeriums Mecklenburg-Vorpommern vom 11.12.2001). 
(Oberhalb des Schwellenwertes greift das EU-Recht über die Anwendung der a-Paragraphen der VOL/A Abschnitt 2. Die Vergabe erfolgt im formgebundenen Verfahren.)
1. Öffentliche Ausschreibung 

formgebundenes Verfahren

2. Beschränkte Ausschreibung

formgebundenes Verfahren

3. Freihändige Vergabe 


formloses Verfahren

Soweit nicht die Natur des Geschäfts oder besondere Umstände eine Ausnahme rechtfertigen, ist öffentlich auszuschreiben. Die zulässigen Ausnahmen ergeben sich aus dem Wertgrenzenerlaß sowie aus §§ 3, 3a VOL/A. 

zu 1. Öffentliche Ausschreibung 
(Wertgrenze über 40.000 Euro ohne MwSt.)
Die Vergabe von Lieferungen und Leistungen erfolgt durch ein formgebundenes Verfahren bei dem durch öffentliche Bekanntmachung eine unbeschränkte Zahl von Anbietern zur Abgabe von Angeboten auf der Grundlage von Vergabeunterlagen aufgefordert wird. 

zu 2. Beschränkte Ausschreibung 
(Wertgrenze ab 20.000 Euro bis 40.000 Euro ohne MwSt.)
Die Vergabe von Lieferungen und Leistungen erfolgt durch ein formgebundenes Verfahren bei dem an mindestens fünf Anbieter eine Aufforderung zur Abgabe von Angeboten auf der Grundlage von Vergabeunterlagen ergeht.

zu 3. Freihändige Vergabe 

(Wertgrenze bis 20.000 Euro ohne MwSt.)

Die Vergabe von Lieferungen und Leistungen erfolgt in einem formlosen Verfahren durch Einholung und Wertung von mindestens vergleichbaren 3 Angeboten auf der Grundlage einer wettbewerbsneutralen Leistungsbeschreibung.

B. Zuständigkeiten bei der Vergabe von Lieferungen und Leistungen

Nachstehend werden Zuständigkeiten zwischen der Universitätsverwaltung und den wissenschaftlichen Einrichtungen festgelegt.

I.  Zuständigkeit der Universitätsverwaltung (Referat Beschaffung o. a.)

1. Öffentliche Ausschreibungen/ 

(Auftragswert ab 40.000 Euro ohne MwSt.)
     Offenes Verfahren

2. Beschränkte Ausschreibungen

(Auftragswert ab 20.000 Euro bis 40.000 Euro o. MwSt.)

3. Freihändige Vergaben von sonst. Lief./Leist. 
(Auftragswert ab 410 Euro inkl. MwSt bis 20.000 Euro 
 




 ohne MwSt.)

4. Beschaffungen auf Basis Rahmenverträge
(Ohne Wertgrenze)

5. Beschaffungen aus Berufungszusagen
(Ohne Wertgrenze)

6. Beschaffung von Büromaterial

(Ohne Wertgrenze)

II.  Zuständigkeit der Wissenschaftlichen Einrichtungen
- Reparaturen 
von wissenschaftlich / technischem Gerät (Ohne Wertgrenze)

- Beschaffung 
von Laborglas, Chemikalien (inkl. markierte Substanzen), techn. Gasen 
 


(inkl. flüssige Gase, Eis), organischem Material

 





(Auftrag bis 20.000 Euro ohne MwSt.)

- Freihändige Vergaben von sonst. Lieferungen / Leistungen
(Auftrag bis 410 Euro inkl. MwSt.)

Über Ausnahmen im Einzelfall entscheidet das Referat Beschaffung.
C. Verfahren bei der Vergabe von Lieferungen und Leistungen

Nachstehend wird die Verfahrensweise bei der Abwicklung der Vergaben festgelegt.

I.  Verfahren bei Zuständigkeit des Referates Beschaffung

Nachfolgend genannte Unterlagen sind an das Referat Beschaffung zu übersenden:
1. Bei öffentl. Ausschreibung / Offenem Verf. 
(ab geschätztem Auftragswert von 40.000 Euro o. MwSt.)

Beschaffungsantrag und formlose wettbewerbsneutrale aber eindeutige Beschreibung der Leistung gem. §§ 8, 8a VOL/A, ggf. Leistungsbeschreibungen funktionaler und konstruktiver Art.

2. Bei beschränkter Ausschreibung

(Auftrag ab 20.000 Euro bis 40.000 Euro ohne MwSt.)

Beschaffungsantrag mit Leistungsbeschreibung (formlos, siehe öffentliche Ausschreibung)
Benennung von mindestens 5 Anbietern.

3. Bei freihändigen Vergaben

(Auftrag ab 410 Euro inkl. bis 20.000 Euro ohne MwSt.)
Beschaffungsantrag mit Leistungsbeschreibung in Form von Angeboten, 
mindestens 3 vergleichbare Angebote sind einzuholen

4. Beschaffungen auf Basis Rahmenverträge
(Ohne Wertgrenze)
Beschaffungsantrag mit Leistungsbeschreibung ggf. in Form eines Angebotes

5. Beschaffungen aus Berufungszusagen
(Ohne Wertgrenze)
Beschaffungsantrag; Verfahrensweise je nach Anschaffungswert (siehe oben)

6. Beschaffung von Büromaterial

(Ohne Wertgrenze)
Formloser schriftlicher Antrag mit Angabe der Kostenstelle und der Titel

Über abgeschlossene Rahmenverträge gibt das Referat Beschaffung Auskunft. 

II.  Verfahren bei Zuständigkeit der wissenschaftlichen Einrichtungen
1. Reparaturen 
von wissenschaftlich-/ technischem Gerät
(Ohne Wertgrenze)
Vorab schriftliche Mitteilung über Reparaturauftrag mit Kostenangabe an das Ref. Beschaffung. 
Übersendung der Originalrechnung mit Auszahlungsanordnung an das Ref. Beschaffung.

2. Beschaffung 
von Laborglas, Chemikalien (inkl. markierter Substanzen), techn. Gasen 
 

(inkl. flüssige Gas, Eis), organischem Material

 





(Auftrag bis 20.000 Euro ohne MwSt.).

Einholung und Wertung von mindestens 3 vergleichbaren Angeboten. Bei einem Auftragswert bis 250 Euro ohne MwSt. kann von der Einholung von Vergleichsangeboten kann abgesehen werden, In diesen Fällen sollen formlos Preisvergleiche mit anderen Anbietern angestellt werden.

Die Wertung der Angebote bzw. der Preisvergleiche sind in Anlage Angebotsvergleich aktenkundig zu machen.

Übersendung der Originalrechnung mit Auszahlungsanordnung an Abt. 500.

3. Freihändige Vergaben von sonst. Lieferungen / Leistungen
(Auftrag bis 410 Euro inkl. MwSt.)

Einholung und Bewertung von mindestens 3 vergleichbaren Angeboten. Bei einem Auftragswert bis 250 Euro ohne MwSt. kann von der Einholung von Vergleichsangeboten kann abgesehen werden, In diesen Fällen sollen formlos Preisvergleiche mit anderen Anbietern angestellt werden.

Die Wertung der Angebote bzw. der Preisvergleiche sind in Anlage Angebotsvergleich aktenkundig zu machen. 

Für Handkäufe ist das beigefügte Auftragsformular zu verwenden. 

Übersendung der Originalrechnung mit Auszahlungsanordnung an Abt. 500.

Diese Dienstanweisung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. Damit tritt die Dienstanweisung vom 24.04.1998 außer Kraft.

Greifswald, 21.03.2002

Kanzler





Rektor

Beschaffungsantrag (Anlage 1)
Angebotsvergleich (Anlage 2)Preisvergleich
 (Anlage 3)
Auftrag Handkäufe (Anlage 4)

Dienstanweisung Vergabe                                                                                                                                             - 3-

